
D as neue Tier-Recht bringt zwar viele Vorteile,
selbstverständlich aber auch Pflichten. So
macht sich zum Beispiel jemand strafbar, der

ein gefundenes Tier nicht meldet. Oder: Wenn ein
Ehepaar sich bei der Scheidung um den Hund strei-
tet, wird der Vierbeiner der Person zugesprochen,
die ein hundegerechteres Zuhause zu bieten hat.
Dafür kann der Partner ohne Hund zur Zahlung von
Alimenten verpflichtet werden. Da Tiere als Lebe-
wesen anerkannt sind, dürfen sie auch nicht mehr
wie etwa Möbel oder Autos gepfändet werden.
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Möchten Sie mehr über die neuen Rechte der Tiere
erfahren? Oder beschäftigt Sie eine konkrete Fra-
ge wie z.B.
● Bekomme ich
Schadenersatz,
wenn mein Haus-
tier überfahren
wird?
● Gilt das neue
Tier-Recht auch für
Kühe und Schafe? 
● Wo kann ich ein
gefundenes Tier
abgeben?
● Habe ich An-
spruch auf Finder-
lohn, wenn sich
der Besitzer meldet?
● Nach welcher
Frist kann ich ein
zugelaufenes Büsi
behalten? ●

Der «Anwalt der Tiere» 
am GlücksPost-Telefon!
Seit einem Jahr sind Tiere keine Sache mehr. Was sind sie dann?
Rechtsanwalt ANTOINE F. GOETSCHEL weiss es und beantwortet 
am GlücksPost-Telefon Ihre Fragen.

R E C H T  I M  A L L T A G

Diese und andere Fragen
beantwortet der 
«Anwalt der Tiere» 
Dr. iur. Antoine F. Goetschel
am

Freitag,
7. Mai 2004,
von 12 bis 14 Uhr,
am GlücksPost-
Telefon
01 259 89 66
Rufen Sie an, Herr Goet-
schel freut sich auf
möglichst viele interessante
Fragen!
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